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Schaden nachSchaden nach litauischem Rechtlitauischem Recht ::
Definition und Merkmale

· Der allgemeine Begriff :

Schaden - jede Beeinträchtigung von persönlichen oder vermögensrechtlichen Werten 

durch eine widerrechtliche Handlung, die eine negative Folge verursacht, die in Geld 

messbar ist.

· Die Schadensmerkmale :

1) Verletzung von einer Person und/oder vom Vermögen;

2) durch eine widerrechtliche Handlung verursacht; 

3) Für das betroffene Rechtsgut muss durch die Verletzungshandlung ein Nachteil

entstanden sein;

4) der Schaden muss in Geld messbar sein;

Für die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches müssen die oben 

erwähnten Voraussetzungen erfüllt sein.
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Schaden nach litauischem RechtSchaden nach litauischem Recht ::
Schaden und Verluste

· Der Schaden tritt hervor als :

a) Verlust oder Beschädigung des Vermögens (Vermögensnachteil);

b) dem Geschädigten entstandene Kosten;

c) nicht erworbene Einkünfte, die vom Geschädigten bezogen wären, hätte die rechtswidrige

Verletzungshandlung nicht passiert,

· Das litauische Recht unterscheidet zwischen dem direkten (a) und (b) (positiven) und indirekten (c) 

(negativen) Schaden.

· Man betrachtet als Verluste auch folgende Positione n :

1) die vernünftigen Kosten und Auslagen, die mit der Verhinderung der Schadensfolgen und 

deren Verminderung zusammenhängen (z.B., die Brandlöschungskosten, andere Rettungskosten);

2) die vernünftigen Kosten und Auslagen, die mit der Berechnung des Schadens 

zusammenhängen (z.B., Sachverständigenkosten);

3) die vernünftigen Kosten und Auslagen, die durch die Prüfung und Durchsetzung des 

Schadensersatzanspruchs außergerichtlich entstanden sind (z.B., Rechtsanwaltskosten).
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Schaden nach litauischem RechtSchaden nach litauischem Recht ::
Schadensarten (I)

Der Sachschaden

Die Vernichtung, Beschädigung oder eine andere Wertminderung des Vermögens.
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Schaden nach litauischem RechtSchaden nach litauischem Recht ::
Schadensarten (II)

Der immaterielle Schaden

Der Schaden eines geistigen Charakters, der durch das Geld abgeschätzt und 

entschädigt werden kann. 
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Schaden nach litauischem RechtSchaden nach litauischem Recht ::
Schadensarten (III)

Der Personenschaden

Entziehung des Lebens, psychische oder physische Gesundheitsverletzung, Verletzung

der Ehre eines Menschen, Eingriff in die Arbeits-, wirtschaftlichen, sozialen und anderen

Rechten.



Der Personenschaden in Litauen; Neueste Entwicklungen - Warschau, 14. Juni 2007 – Augustas Šernius

8

PersonenschadenPersonenschaden inin LitauenLitauen ::
Rechtsgrundlagen

· Zivilkodex (BGB) :
· Schaden und Verluste (Art. 6.249)
· Immaterieller Schaden (Art. 6.250)
· Prinzip des vollen Schadenersatzes (Art. 6.251)
· Schadenersatz (Art. 6.263)
· Schadenersatz im Fall der Gesundheitsbeschädigung (Art. 6.283)
· Schadenersatz im Fall der Entziehung des Lebens (Art. 6.284)
· Schadenersatz im Fall der Gesundheitsbeschädigung des Minderjährigen (Art. 6.285)
· Änderung der Entschädigungssumme (Art. 6.286, 6.287)
· Entschädigungszahlung (Art. 6.288)
· Abrechnung der Leistungen des Sozialversicherers (Art. 6.290)
· Entschädigung der Beerdigungskosten (Art. 6.291) 

· Kfz.-Haftpflichtversicherungsgesetz :
· Schadenersatzanspruch (Art. 13)
· Berechnung der Schadenhöhe (Art. 14)

· Regeln der Verkehrsschadenregulierung;

· Berechnungsordnung des durchschnittlichen Arbeitsgeha ltes von Arbeiter, 

Angestellten und Beamten;

· Berechnungsordnung des durchschnittlichen Arbeitsgeha ltes von Staatspolitiker, 
Richter und Beamten der Staatsbehörden;
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PersonenschadenPersonenschaden inin LitauenLitauen ::
Entziehung des Lebens

· Anspruchspositionen :

· Beerdigungskosten;

· der verlorene (entgangene) Unterhalt;

· der immaterielle Schaden (Schmerzensgeld);

· Entschädigung des Gesundheitsschadens (wenn der Geschädigte nicht sofort 

nach dem Eintritt des Schadens, aber nach einiger Zeit stirbt ).

· Die geschädigte Personen :

· der/die  Ehegatte (-in), der/die Lebensgefährte (-in) ;

· Unterhaltsberechtigten;

· Nächste Verwandten (Kinder, Eltern).
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Entziehung des LebensEntziehung des Lebens ::
Beerdigungskosten

· Anspruchsberechtigte :

· die Nachfolger 

oder;

· andere Personen, die tatsächlich Bestattungskosten und Auslagen

getragen haben.

· Die Beerdigungskosten, d.h.

- direkt mit dem Begräbnis verbundene sämtliche Kosten;

- Aufräumungskosten der Grabstätte, 

sollen :  

a) erforderlich;

b) tatsächlich erlitten;

c) dokumentiert (begründet);

d) vernünftig und gerecht

sein.
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Entziehung des LebensEntziehung des Lebens ::
Unterhaltsverlust (I)

· Anspruchsberechtigte :

· minderjährige Kinder (bis zur Volljährigkeit);

· nach dem Tod neugeborene Kinder des Verstorbenen (bis zur 

Volljährigkeit);

· der/die  Ehegatte (-in), der/die Lebensgefährte (-in) (lebenslang);

· arbeitsunfähige Eltern (lebenslang);

· andere arbeitsunfähigen Personen, die der Verstorbene 

tatsächlich unterhalten hatte (lebenslang).
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Entziehung des LebensEntziehung des Lebens ::
Unterhaltsverlust (II)

· Die Unterhaltszahlung für die Hinterbliebene beträgt der Höhe nach die Leistung, 

die beim Leben des Geschädigten fällig wäre .

· Zu den Einkünften des Verstorbenen zählen:
- Arbeitsgehalt;
- Einkommen aus der selbstständigen Tätigkeit;

- Rentenzahlungen;
- periodische Schadenersatzauszahlungen;
- die Summen des ständigen Unterhalts.

· Nach der Festlegung der Anzahl von Unterhaltsberechtigten (k) werden die 
durchschnittlichen monatlichen Einkünfte des Umkommenen auf die k+1 Teile

dividiert.

· Vom monatlichen Teil der Einkünfte, der für einen/eine Unterhaltsberechtigte

zufällt, werden alle Auszahlungen abgezogen bzw. subtrahiert, die mit diesem
Vorkommnis zusammenhängen und die vom/von der Unterhaltsberechtigten aus
dem Sozialversicherungsfonds bezogen werden.
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Entziehung des LebensEntziehung des Lebens ::
Unterhaltsverlust (III)

Das praktische Beispiel, wenn in einer Familie ein Ehegatte die Einkünfte bezieht : 

· Berechnung des Unterhaltsverlustes :

4.000,- Litas (LTL) / (3 Personen + 1 Person) = 1.000,- LTL/Person

3 Jahre

7 Jahre 4.000,- LTL / Monat

1.000,- LTL pro Monat lebenslang

1.000,- LTL pro Monat 15 Jahre lang

1.000,- LTL pro Monat 11 Jahre lang
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Entziehung des LebensEntziehung des Lebens ::
Unterhaltsverlust (IV)

Das praktische Beispiel, wenn in einer Familie beide Eheleute die Einkünfte beziehen :

· Monatliche Einkünfte der Familie : 4.500 + 1.500 = 6.000,- LTL

· Jedem Familienmitglied steht mithin : 6.000 LTL / 5 Personen = 1.200,- LTL zu.

· Berechnung des Unterhaltsverlustes :

(4.500 LTL - 1.200 LTL) / 4 Personen = 825,- LTL/Person

3 Jahre

8 Jahre

4.500,- LTL / Monat

825,- LTL pro Monat

lebenslang

7 Jahre

1.500,- LTL / Monat

825,- LTL pro Monat

15 Jahre lang

825,- LTL pro Monat

11 Jahre lang

825,- LTL pro Monat

10 Jahre lang
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Entziehung des LebensEntziehung des Lebens ::
Immaterieller Schaden (I)

· Anspruchsberechtigte :

· Kinder;

· der/die  Ehegatte (-in), der/die Lebensgefährte (-in);

· Eltern;

· andere arbeitsunfähige Personen, die der Verstorbene tatsächlich 

unterhalten hatte.

· Bei der Entscheidung über den Ersatz eines immateriellen Schadens

sind die Gerichte Litauens verpflichtet, die Beziehungen der

Anspruchsberechtigten mit dem Verstorbenen zu berücksichtigen. 
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Entziehung des LebensEntziehung des Lebens ::
Immaterieller Schaden (II)

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes (Rechtsprec hung)

26.10.2005Eltern12 – jähriges MädchenPlötzlicher Tod wegen des Verkehrsunfalls in der 

Anwesenheit der Mutter

LTL 200.000,- /

€ 57.924,-

6.

04.10.2004Mutter und 2 

minderjährige 

Kinder

FrauTod wegen der Nachlässigkeit der Ärzte, 

fehlerhaften Diagnostizierung und Behandlung

LTL 150.000,- /

€ 43.443,-

5.

08.12.2003ElternFrauTod wegen der Nachlässigkeit der Ärzte, 

Unterlassene Hilfeleistung, Nichtausführung von 

notwendigen Untersuchungen, fehlerhaften 

Diagnostizierung der Krankheit.

LTL 150.000,- /

€ 43.443,-

4.

14.02.20052 volljährige 

Kinder

MannPlötzlicher Tod wegen des Verkehrsunfalls LTL 30.000,- /

€ 8.689,-

3.

09.03.2005
MutterFrauPlötzlicher Tod wegen des Verkehrsunfalls LTL 20.000,- /

€ 5.792,-

2.

28.11.2005Mutter3 – jähriges Mädchen Plötzlicher Tod wegen des Verkehrsunfalls LTL 17.000,- /

€ 4.924,-

1.

Entschei-

dungsdatum

KlägerUms Leben 

gekommene Person 

SchadenereignisSumme

Litas (LTL) / €

Nr.



Der Personenschaden in Litauen; Neueste Entwicklungen - Warschau, 14. Juni 2007 – Augustas Šernius

17

PersonenschadenPersonenschaden inin LitauenLitauen ::
Gesundheitsschaden

· Anspruchspositionen :

· Kosten für die Gesundheitswiederherstellung (Behandlung, 

Rehabilitation, vermehrte Bedürfnisse);

· Pflege- und Aufsichtskosten,

· Verdienstausfall;

· Integrationskosten (im Falle der Invalidität);

· der immaterielle Schaden (Schmerzensgeld).
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Gesundheitswiederherstellungs- und andere Kosten (I)

· Die Kosten der Gesundheitswiederherstellung, d.h. die  Auslagen für :

- ärztliche Behandlung;

- medizinische Rehabilitation;

- Erwerb von Arzneimitteln;

- prothetische Versorgung;

- zusätzliche Verpflegung (vermehrte Bedürfnisse) 

sind zu erstatten, wenn diese Kosten :  

a) erforderlich;

b) tatsächlich (real) erlitten;

c) dokumentiert (begründet);

sind.
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Gesundheitswiederherstellungs- und andere Kosten (II)

· Wurde der Verletzte kostenlos ärztlich behandelt, d.h. die Kosten wurden

von der staatlichen Krankenkasse übernommen, ist die Krankenkasse

berechtigt, die Kosten vom Schädiger, bzw. von seinem 

Haftpflichtversicherer, zurück zu fordern.

· “Die juristische oder natürliche Person, die durch eine widerrechtliche

Handlung eine andere Person an der Gesundheit verletzt hat, ist

verpflichtet, die dadurch verursachten Kosten der

Gesundheitspflegebehörden oder anderen juristischen Personen zu

ersetzen.”
(Art. 90 des Gesundheitsschutzgesetzes der Rep. Litauen)
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Pflege- und Aufsichtskosten

· Ob die Pflegekosten notwendig waren und somit ersatzfähig sind, wird

aufgrund des Berichts bzw. Attests des behandelnden Arztes beurteilt.

· Die zusätzliche Krankenpflege wird nicht vergütet, wenn der Verletzte

von den Gesundheitspflege- oder Fürsorgebehörden unentgeltlich (d.h. 

die Kosten wurden von der staatlichen Krankenkasse übernommen)

gepflegt wurde.

· In den Fällen, wenn keine Pflegebedürftigkeit für den Geschädigten

besteht, aber er nach der Verletzung seine Pflichten im Haushalt nicht

mehr erfüllen kann, werden die Kosten für die Haushaltshilfe (z.B. 

Wäsche waschen, Fußboden reinigen, Einkäufe tätigen u.ä.) ebenfalls

erstattet. 
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Verdienstausfall - a) Verlust der Arbeitsfähigkeit

· Verdienstausfall – Schaden wegen aufgehobener oder verminderter 

Arbeitsfähigkeit.

· Ab dem Zeitpunkt der körperlichen Verletzung bis zum Ende der

Behandlung (der Rehabilitation) ist die geschädigte Person vorläufig aber

völlig arbeitsunfähig.

· Kann durch die medizinische Behandlung und Rehabilitation die 

Wiederherstellung der Gesundheit nicht vollständig erreicht werden, so 

wird der Grad der Arbeitsunfähigkeit festgestellt.
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Verdienstausfall - b) Feststellung der Arbeitsfähigkeit (I)

· Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wird vom 

Feststellungsamt für die Insuffizienz

und Arbeitsfähigkeit beim Ministerium 

für Sozialschutz und Arbeit der Republik

Litauen festgestellt.

· Das o.g. Amt entscheidet über :
a) den Grund;

b) den Zeitpunkt des Entstehens;

c) die Dauer;

d) den Grad (im Prozentsatz)

der aufgehobenen oder verminderten Arbeitsfähigkeit.
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Verdienstausfall - b) Feststellung der Arbeitsfähigkeit (II)

· Das Feststellungsamt für die Insuffizienz und Arbeitsfähigkeit bewertet

den Grad des Arbeitsfähigkeitsverlustes der Person in Intervallen von 5 

Prozentpunkten wie folgt :
· Die Person ist arbeitsunfähig (0–25 Prozent der Arbeitsfähigkeit);

· Die Person ist teilweise arbeitsfähig (30–55 Prozent der Arbeitsfähigkeit);

· Die Person ist arbeitsfähig (60–100 Prozent der Arbeitsfähigkeit).

· Die Arbeitsunfähigkeit kann für die folgende Dauer festgestellt werden:
1) für 6 Monate;

2) für 1 Jahr;

3) für 2 Jahre;

4) bis zum Abschluss der beruflichen Rehabilitation;

5) bis zum Beginn des Rentenalters.
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Verdienstausfall - c) Berechnung der Entschädigungssumme (I)

· Der Verdienstausfall wird als  Differenz zwischen den Einkünften, die der

Geschädigte erworben hätte, wäre die Verletzungshandlung nicht eingetreten, und 

der tatsächlich erworbenen Einkünfte berechnet. 

· Berechnungsregeln der durchschnittlichen monatlichen Einkommen (DME) :
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Seit dem  1.7.2005 MMG = LTL 550,- (Euro 159,29)
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Verdienstausfall - c) Berechnung der Entschädigungssumme (II)

· Berechnungsordnung der Entschädigungssumme wegen des Verdienstausfalls

(Rechtsprechung) :

1. Schritt :

- Es wird der finanzielle Nachteil, der aus der Verletzung entstanden ist und im 

Prinzip dem Grad der Arbeitsunfähigkeit des Verletzten in Prozenten 

entspricht, berechnet.

2. Schritt :

- Von der o.e. Summe wird ein Betrag subtrahiert, der dem Schuldgrad des 

Geschädigten entspricht (im Falle eines Mitverschuldens).

3. Schritt :

- Von dieser Summe werden die Auszahlungen der Sozialversicherung 

abgezogen (Beihilfe für die Arbeitsunfähigkeit, Insuffizienz u.a.).
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Immaterieller Schaden (I)

· Die Höhe des immateriellen Schadens (Schmerzensgeld) wird in der

Hinsicht auf :
a) die Schwierigkeit und Umfang der erlittenen Verletzungen;

b) den Charakter von erlittenen körperlichen und geistigen Leiden;

c) die Hindernisse und Unbequemlichkeiten des täglichen Lebens;

d) die individuellen Eigenschaften der geschädigten Person (Alter, Beruf, die 

Hobbys u.a.);

e) die Schuld des Schädigers;

f) die Gesamthöhe des angerichteten Sach- und Personenschadens.

festgestellt.

· Das Recht auf den Ersatz des immateriellen Schadens im Falle einer

Gesundheitsverletzung hat prinzipiell die verletzte Person selbst (es gibt

doch die Ausnahmsfälle).
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Immaterieller Schaden (II)

· In der Rechtsprechung wurden drei Gruppen von Grundlagen für den 

immateriellen Schadensersatz herausgearbeitet :

1. Schmerz, Leiden, Verlust der Lebensfreude;

2. Verlust der Verdienstmöglichkeiten;

3. Körperentstellung.

· Eine endgültige Entscheidung über die Höhe des immateriellen Schadens

treffen ausschließlich nur die Gerichte.
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Immaterieller Schaden (III) 

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes (Rechtsprec hung)

18.04.2007Haftungsverteilung zwischem dem Arbeitgeber 

und dem geschädigten Arbeiter. 

Mitverschuldensquote wegen der groben 

Verletzung der Arbeitssicherheitsvorschriften 

seitens dem Geschädigten – 2/3.

MannBetriebsunfall. Grad der 

Arbeitsunfähigkeit nach dem 

Unfall – 85 %

LTL 50.000,- /

€ 14.481,-

4.

02.01.2007Es wurden zwei Operationen ausgeführt, der 

Geschädigte leidet ständig an die Schmerzen, 

kann weiter nur zu Hause und nicht in der 

Schule lernen.

Minder-

jähriger 

Junge

Schwere Körperverletzung, nach 

einem Verkehrsunfall

LTL 30.000,- /

€ 8.688,-

3.

05.12.2005Dem Kläger drohte die Lebensgefahr, es 

wurden mehrere Operationen ausgeführt, die 

restlichen Erscheinungen von erlittenen 

Traumen verhindern ein vollwertiges Leben, 

Karrierestreben. Aber der Kläger fuhr ohne den 

Sicherheitsgürtel anzuschnallen, also

Mitverschulden berücksichtigt.

MannSchwere Körperverletzung, nach 

einem Verkehrsunfall

LTL 20.000,- /

€ 5.792,-

2.

05.11.2003Der starke physische Schmerz, die geistige 

Erschütterung. Die Wunden heilten lange nicht, 

es ist der 60–prozentige Verlust der 

Arbeitsfähigkeit dauerhaft festgestellt, die 

erlittenen Folgen des Traumas werden das 

ganze Leben verspürbar sein.

FrauVerlust des ersten Fingers und 

Daumens der linken Hand infolge 

eines Betriebsunfalls. Die 

Reimplantierung des Daumens 

nach 3 Operationen.

LTL 15.000,- /

€ 4.344,-

1.

Entschei-

dungsdatum

Für die Entscheidung maßgebende 

Umstände

Verletzte

Person

Verletzungsumstände und –

Charakter

Summe

Litas (LTL) / €

Nr.
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GesundheitsschadenGesundheitsschaden ::
Immaterieller Schaden (IV) 

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes (Rechtsprec hung)

18.04.2005Schwere Körperverletzungen waren 

lebensgefährlich. Es sind die künftigen 

plastischen Operationen notwendig. 

Grobe Nachlässigkeit von Medizinern.

Der an die Eltern angerichtete 

immaterielle Schaden wegen der 

besonders engen Beziehung, des 

Erlebnisses wegen der Verletzung von 

Neugeborenen als Hilflosen.

Zwei

neugebo-

renen

Jungen

(Zwillinge)

Gleich nach dem Geburt wurden die Neugeborenen (die 

Zwillinge) auf den Thermophoren gelegt, die mit dem 

überheißen Wasser gefüllt waren, und deshalb haben 

die Neugeborenen schweren Körperverletzungen 

erlitten. Die Körperverbrennungen umfassten 20 % und

14 % deren Oberfläche.

Es wurde LTL 200.000,- (€ 57.924) jedem Kind und  

LTL 100.000,- (€ 14.481) für beide Eltern zugesprochen.

LTL 

500.000,-

€

144.810,-

6.

26.03.2003Die Schwierigkeit der Verletzung 

verursachte die tiefsten negativen 

geistigen Erlebnisse. Die verbliebene 

Gesundheits- und Aussehensschädigung 

der Klägerin, junger Alter der Klägerin, 

berufliche Ausbildung und Verlust von

diversen Möglichkeiten.

26 –

jährige

Frau, 

Künstlerin

Schwere Kopferletzung durch die fallende 

Stromempfänger des Oberleitungsomnibusses. Als 

Folge eine Lähmung der Gesichtshälfte, teilweise 

Verlust des Seh- und Hörvermögens. Äußerliche 

Entstellung.

LTL 

120.000,-

€

34.754,-

5.

EntscheiEntschei --

dungsddungsd atumatum
Für die Entscheidung 

maßgebende Umstände

Verletzte

Person
Verletzungsumstände und – CharakterSumme

(LTL) / €

Nr.
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PersonenschadenPersonenschaden inin LitauenLitauen ::
Entschädigungszahlung

· Die Entschädigung wird ab dem Tag der Verletzungshandlung gezahlt. Entsteht

der Schaden später, wird er ab dem Tag der Entstehung entschädigt. 

· Erhebt man den Schadenersatzanspruch erst drei Jahre nach seiner Entstehung, 

wird die Entschädigung ab dem Tag der Anspruchserhebung gezahlt. 

· Die nicht erworbenen Einkünfte und der verlorene Unterhalt werden periodisch

gezahlt oder einmalig , wenn das Ende der letzten Zahlung zeitlich absehbar ist. 

(z.B. bis zur Volljährigkeit eines Minderjährigen). 



VIELEN DANK

FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !

Warschau (PL), 14. Juni 2007 Augustas Šernius


